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RS OGH 2000/9/28 8ObS44/00d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.2000

Norm

IESG §1 Abs5

IESG §6 Abs1

Rechtssatz

Kein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld, wenn der Konkurs zwar vor Ablauf der Frist des § 6 Abs 1 IESG, jedoch nach

Ende der Anmeldungsfrist und Durchführung der Prüfungstagsatzung aufgehoben wurde, ohne dass die

Entgeltforderung im Konkurs angemeldet wurde.
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